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1. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf (TÖB)  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 12.11.2025 bis einschließlich 16.12.2025 statt. 
Es wurden 34 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann 
zum Vorentwurf gehört und entsprechend um Stellungnahme zu Ihrem Aufgabenbereich gebeten. 

 
1.1) Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme, Anregung oder Einwendung  

  abgegeben: 
 

Behörde / TÖB  

Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 
Bundesnetzagentur – Ausbau der Elektrizitäts-Übertragungsnetze 
Bundesnetzagentur – Prüf- und Messdienst 
Bund Naturschutz e. V. 
DB InfraGO AG 
Bayernwerk AG 

Gemeinde Steinberg am See 
Gemeinde Wackersdorf 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Wasserrecht 
Landratsamt Schwandorf – Team 630 Naturschutz 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet A4 Büro für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 
Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 34 Städtebau 
Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 51 Naturschutz 
Wasserwirtschaftsamt Weiden 
 
1.2) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur  

        vorgelegten Planung bzw. ihre Nicht-Betroffenheit erklärt: 
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Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nabburg 12.11.2025 12.11.2025 
Landratsamt Schwandorf – Sg. 1.2 Hauptverwaltung und kommunale Abfallwirtschaft 11.11.2025 17.11.2025 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich Forsten 19.11.2025 19.11.2025 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich Landwirtschaft 19.11.2025 19.11.2025 
Regierung von Mittelfranken – Landeseisenbahnaufsicht 09.12.2025 09.12.2025 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 10.12.2025 10.12.2025 

 
1.3) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Hinweise, Anregungen oder Einwendungen in  

          ihrer Stellungnahme vorgetragen: 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

TenneT TSO GmbH 11.11.2025 11.11.2025 
Deutsche Bahn AG – DB Immobilien 11.11.2025 12.11.2025 
Bundesnetzagentur – Team Funkbetreiberauskunft 12.11.2025 12.11.2025 
PLEdoc GmbH 12.11.2025 13.11.2025 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1 – Immissionsschutz  13.11.2025 13.11.2025 
Deutsche Telekom GmbH 14.11.2025 14.11.2025 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz 17.11.2025 17.11.2025 
Die Autobahn GmbH des Bundes 20.11.2025 20.11.2025 
Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern 21.11.2025 21.11.2025 
Eisenbahn – Bundesamt Außenstelle Nürnberg 25.11.2025 25.11.2025 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1 – Abfallrecht 02.12.2025 02.12.2025 
Industrie- und Handelskammer Regensburg 09.12.2025 09.12.2025 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 11.12.2025 11.12.2025 

Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord 03.12.2025 16.12.2025 
Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbehörde 18.12.2025 18.12.2025 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der TenneT TSO GmbH 
vom 11.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der TenneT TSO GmbH zur Kenntnis. 
 

 

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Deutschen Bahn AG – 
DB Immobilien vom 11.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Deutschen Bahn AG – DB Immobilien vom 11.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bahnlinie Schwandorf – Furth befindet sich ca. 140 m nördlich des Geltungsbe-
reiches. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, aus der 
Festsetzungsvorschläge und Empfehlungen aufgrund der bestehenden Emissionen 
im Umfeld hervorgehen. 
 
Die Bahnlinie wurde in der schalltechnischen Untersuchung mitberücksichtigt. 
Mit den daraus hervorgehenden und festgesetzten passiven Schallschutzmaßnah-
men können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Geltungsberei-
ches gewahrt werden. 
 
Durch die getroffenen Festsetzungen zu Werbeanlagen und Beleuchtung können ne-
gative Auswirkungen der Planung auf die Anlagen der Deutschen Bahn ausgeschlos-
sen werden. 
 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde bereits mit dem Sachgebiet 3.1 Immissi-
onsschutz beim Landratsamt Schwandorf vorabgestimmt. 
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noch Deutschen Bahn AG – DB Immobilien vom 11.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
Die Deutsche Bahn AG wird im weiteren Bauleitplanverfahren gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt. 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Deutschen Bahn AG zur Kenntnis. 
Die Satzung und Begründung werden entsprechend der zentralen Ergebnisse und 
Empfehlungen der schalltechnischen Untersuchung ergänzt. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Bundesnetzagentur – 
Team Funkbetreiberauskunft vom 12.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Bundesnetzagentur zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der PLEdoc GmbH  
vom 12.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

Uhl
Text-Box
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noch PLEdoc GmbH vom 12.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der PLEdoc zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Sg. 3.1 Immissionsschutz vom 13.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1  
Immissionsschutz vom 13.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, aus der 
Festsetzungsvorschläge und Empfehlungen aufgrund der bestehenden Emissionen 
im Umfeld hervorgehen. 
 
Das Gutachten empfiehlt u.a., dass zum Schlafen genutzte Räume (Apartments für 
Betriebsmitarbeiter) mit einer fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung auszustatten 
sind. 
Für Büro- und Verwaltungsräume werden erforderliche Bau-Schalldämm-Maße defi-
niert, die für alle Fassadenseiten in allen Geschossen gelten und im Rahmen des 
Bauantrages nachzuweisen sind. 
 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde bereits mit dem Sachgebiet 3.1 Immissi-
onsschutz vorabgestimmt. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Landratsamtes Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht 
zur Kenntnis. 
Die Satzung und Begründung werden entsprechend der zentralen Ergebnisse und 
Empfehlungen der schalltechnischen Untersuchung ergänzt. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Deutschen Telekom 
GmbH vom 14.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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noch Deutsche Telekom GmbH vom 14.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Deutsche Telekom GmbH vom 14.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zukünftige Erschließung des Sondergebietes wird vorab mit der Deutschen Tele-
kom GmbH abgestimmt. 
Für die Verlegung und Sicherung erforderlicher Leitungen ist die Vereinbarung einer 
Dienstbarkeit vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Deutschen Telekom GmbH zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme Landratsamtes Schwan-
dorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz vom 17.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind bereits in den textlichen Hinweisen unter Pkt. „Altlasten“ enthalten. 
 

 

Uhl
Text-Box
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noch Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz 
vom 17.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Landratsamtes Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz zur Kenntnis. 
 

 

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Autobahn GmbH des 
Bundes vom 20.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bundesautobahn A93 liegt ca. 400 m westlich des Geltungsbereiches. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, aus der 
Festsetzungsvorschläge und Empfehlungen aufgrund der bestehenden Emissionen 
im Umfeld hervorgehen. 
 
Die Bundesautobahn wurde in der schalltechnischen Untersuchung mitberücksichtigt. 
Mit den daraus hervorgehenden und festgesetzten passiven Schallschutzmaßnah-
men können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Geltungsberei-
ches gewahrt werden. 
 
Aufgrund der Distanz können negative Auswirkungen der Planung auf die Bundesau-
tobahn ausgeschlossen werden. 
 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde bereits mit dem Sachgebiet 3.1 Immissi-
onsschutz beim Landratsamt Schwandorf vorabgestimmt. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Autobahn GmbH des Bundes zur Kenntnis. 
Die Satzung und Begründung werden entsprechend der zentralen Ergebnisse und 
Empfehlungen der schalltechnischen Untersuchung ergänzt. 
 

 

Uhl
Text-Box



Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. XXIX „Sondergebiet Büro und Verwaltung“, am Brunnfeld 

Seite 18 | 34 

 

Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung von Ober-
franken – Bergamt Nordbayern vom 21.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern zur Kenntnis. 
 

 

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Eisenbahn-Bundes-
amtes Außenstelle Nürnberg vom 25.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bahnlinie Schwandorf – Furth befindet sich ca. 140 m nördlich des Geltungsbe-
reiches. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, aus der 
Festsetzungsvorschläge und Empfehlungen aufgrund der bestehenden Emissionen 
im Umfeld hervorgehen. 
 
Die Bahnlinie wurde in der schalltechnischen Untersuchung mitberücksichtigt. 
Mit den daraus hervorgehenden und festgesetzten passiven Schallschutzmaßnah-
men können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Geltungsberei-
ches gewahrt werden. 
 
Durch die getroffenen Festsetzungen zu Werbeanlagen und Beleuchtung können ne-
gative Auswirkungen der Planung auf die Bahnanlagen ausgeschlossen werden. 
 

 

Uhl
Text-Box
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noch Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Nürnberg  
vom 25.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde bereits mit dem Sachgebiet 3.1 Immissi-
onsschutz beim Landratsamt Schwandorf vorabgestimmt. 
 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. XXIX „Sondergebiet Büro und Verwaltung“, am Brunnfeld 

Seite 21 | 34 

 

noch Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Nürnberg  
vom 25.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Eisenbahn-Bundesamtes Außenstelle Nürnberg zur Kenntnis. 
Die Satzung und Begründung werden entsprechend der zentralen Ergebnisse und 
Empfehlungen der schalltechnischen Untersuchung ergänzt. 
 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. XXIX „Sondergebiet Büro und Verwaltung“, am Brunnfeld 

Seite 22 | 34 

 

Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Abfallrecht vom 02.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Fläche, auf der sich derzeit der Globus-Markt befindet, liegt ca. 100 m südlich des 
Geltungsbereiches. 
 
Das WWA Weiden wurde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung beteiligt. 
Seitens des WWA Weiden gingen keine Hinweise oder Bedenken bezüglich der ge-
nannten Deponie ein. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Landratsamtes Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Abfallrecht zur Kenntnis. 
 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Handwerkskammer 
Niederbayern-Oberpfalz vom 11.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es liegen keine Stellungnahmen mit Hinweisen oder Bedenken von bestehenden Be-
trieben im Umfeld vor. 
 
Damit kann davon ausgegangen werden, dass private Belange der Planung nicht ent-
gegenstehen bzw. Einverständnis besteht. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz zur Kenntnis. 
 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Regionalen Planungs-
verbands Oberpfalz-Nord vom 03.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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noch Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord  
vom 03.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Industrie und Han-
delskammer Regensburg vom 09.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Industrie- und Handelskammer Regensburg zur Kenntnis. 
 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung der Ober-
pfalz – höhere Landesplanungsbehörde vom 18.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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noch Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbe-
hörde vom 18.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begründung zum Flächennutzungsplan wurde zwischenzeitlich um weitere De-
tails zur Standortbegründung, zu vorhandenen Innenentwicklungspotentialen, zum In-
terkommunalen Gewerbegebiet an der A93 sowie um eine Erläuterung des gewählten 
Flächenzuschnitts, der Anbindung, Nutzung und Architektur des geplanten Bauvorha-
bens ergänzt. 
 
Die ergänzte Begründung wurde bereits mit der Regierung der Oberpfalz – höhere 
Landesplanungsbehörde vorabgestimmt. 
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noch Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbe-
hörde vom 18.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbehörde zur Kenntnis. 
Die Begründung zum FNP wird entsprechend der Abstimmung mit der Regierung der 
Oberpfalz – höhere Landesplanungsbehörde ergänzt. 
 

 

Uhl
Text-Box
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2. Frühzeitige Beteiligung der gemeindlichen Dienststellen  
 

Die frühzeitige Beteiligung der gemeindlichen Dienststellen fand vom 12.11.2025 bis einschließlich 16.12.2025 statt. Es wurden 10 
Dienststellen, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Vorentwurf gehört und um Stellungnahme gebeten. 
 

2.1) Folgende Dienststellen haben sich zur Planung nicht geäußert:  
 

Behörde / TÖB  

Amt 01 – Stabstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmanagement 
Amt 20 – Sachgebiet 201 Erschließungsbeitragswesen 
Amt 20 – Sachgebiet 201 Herstellungsbeitragswesen 
Amt 10 – Sachgebiet 104 Rechtliches und Vergabe 
Amt 32 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Personal 
Amt 60 – Sachgebiet 604 Bauordnung 
Amt 81 – Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung 

 

2.2) Folgende Dienststellen haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur vorgelegten Planung erklärt: 
 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Amt 60 – Sachgebiet 605 Tiefbau 13.11.2025 13.11.2025 

 
2.3) Folgende Dienststellen haben Hinweise, Anregungen oder Einwendungen in ihrer Stellungnahme vorgetragen: 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Amt 60 – Sachgebiet 602 Fachstelle vorbeugender Brandschutz 15.12.2025 15.12.2025 

Amt 32 – Sachgebiet 320 Ordnungswesen 16.12.2025 16.12.2025 
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Amt 60 – Sachgebiet 602 Fachstelle vorbeugender 
Brandschutz vom 15.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Als Kompensationsmaßnahme ist vorgesehen, im Treppenhaus eine Rauchschutz-
Druckanlage mit geregelter Druckhaltung und gesicherter Abströmung im Geschoss 
nach VDMA 24188:2011-06 zu errichten. 
Ein 2. Rettungsweg ist somit nicht erforderlich. 
Der Brandschutznachweis für das geplante Bauvorhaben befindet sich bereits in Be-
arbeitung. Hierzu befinden sich ein Brandschutzsachverständiger, ein Systemher-
steller und ein Prüfingenieur über die genaue Ausführung bereits in Abstimmung. 
Hierzu fanden bereits Abstimmungen mit der Stadt Schwandorf, Sachgebiet 602 
Fachstelle vorbeugender Brandschutz, Herrn Schwendner, und dem Brandschutz-
sachverständigen des Vorhabenträgers statt. 
 
Das Wasserleitungsnetz der Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung 
Schwandorf ist ausreichend bemessen, der Druck ist ausreichend hoch und ausrei-
chend Hydranten im Umfeld vorhanden. 
 
Nach Auskunft der Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf 
kann, vorbehaltlich keiner betriebsbedingten Störung im öffentlichen 
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Trinkwassernetz, eine Löschwassermenge von 96 m³/h über 2 Stunden bei einem 
Übergabedruck von 1,5 bar (DVGW Arbeitsblatt W 405) bereitgestellt werden. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Amt 60 – Sachgebiet 602 Fachstelle vorbeugender Brandschutz zur 
Kenntnis. 
Die Begründung wird um den bereitgestellten Grundschutz an Löschwasser ergänzt. 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. XXIX „Sondergebiet Büro und Verwaltung“, am Brunnfeld 

Seite 33 | 34 

Amt 32 – Sachgebiet 320 Ordnungswesen  
vom 16.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Das SG Stadtplanung hat in der Zwischenzeit Kontakt mit dem Ordnungsamt aufge-
nommen, um die geplante verkehrliche Konzeption zu erläutern. 
 
Zwischenzeitlich wurde die Erschließungsplanung konkretisiert. 
Um den zusätzlichen Verkehr, der durch das geplante Bürogebäude entsteht, auf-
nehmen zu können, soll die Höflarner Straße im Bereich der Planungsfläche bis zum 
Anschluss an die Straße „Am Brunnfeld“ im Südosten geringfügig ausgebaut wer-
den, da zu erwarten ist, dass der zusätzliche Verkehr über diese Verbindung zu- und 
abfließen wird. 
Von einem weiterführenden Ausbau der Höflarner Straße in Richtung Höflarn wird 
ausdrücklich zum Schutz der bestehenden (Wohn)Nutzungen abgesehen. 
Die Erschließungsplanung liegt dem Bebauungsplan zugrunde und ist im Vorhaben- 
und Erschließungsplan dargestellt. 
 
Die Anzahl der erforderlichen und nachweispflichtigen Stellplätze wird mithilfe eines 
Stellplatzschlüssels festgesetzt. Je Mitarbeiter-Apartment ≤ 50 m² Wohnfläche ist 
mindestens ein Stellplatz, je 40 m² Nutzfläche Büro- und Verwaltungsraum ist min-
destens ein Stellplatz zu errichten. 
Maximal sind 71 Stellplätze zulässig. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Amt 32 – Sachgebiet 320 Ordnungswesen zur Kenntnis. 
Der aktuelle Stand der Erschließungsplanung wird im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan dargestellt. 
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Die textlichen Festsetzungen werden um Festsetzungen zu Stellplätzen und die 
Begründung um einen Stellplatznachweis ergänzt. 


